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Bekanntmachung
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

Sitzungstermin: 30.06.2010
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus Sitzungssaal

Markt 21
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung

– Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
– Feststellung der Beschlussfähigkeit
– Bekanntgabe der Tagesordnung

2. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 26.05.2010 –
öffentlicher Teil

3. Beschlusskontrolle
4. Aktuelle Stunde

– Mitteilungen des Stadtverordnetenvorsitzenden und des
Bürgermeisters

– Anfragen und Mitteilungen
– Einwohnerfragestunde

5. Errichtung einer Skate- und Freizeitanlage für Kinder und
Jugendliche in Jüterbog

6. Konjunkturpaket II
Mittelverschiebung innerhalb der geplanten Vorhaben

7. Satzungsänderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen
für den Vorteil des Anschlusses an die zentrale öffentliche
Schmutzwasserentsorgungsanlage des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes Jüterbog-Fläming

8. Antrag zur Bildung eines Sportbeirates
9. Antrag zur Einrichtung einer Stelle lt. § 98 Kommunalverfassung

nichtöffentlicher Teil:
10. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 26.05.2010 –

nichtöffentlicher Teil
11. Anfragen und Mitteilungen

B. Rüdiger
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog
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Bekanntmachung
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: 05.07.2010
Uhrzeit: 16:30 Uhr
Sitzungsort: Fürstenzimmer des Rathauses

Markt 21
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung

– Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
– Feststellung der Beschlussfähigkeit
– Bekanntgabe der Tagesordnung

2. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 07.06.2010 –
öffentlicher Teil

3. Kindertagesstätte „Spiel mit“
Beschluss über die Durchführung der Sanierung und die Beantragung
von Fördermitteln

4. Anfragen und Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil:
5. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 07.06.2010 –

nichtöffentlicher Teil
6. Grundstücksverkauf nach öffentlicher Ausschreibung,

Gemarkung Werder
7. Verkauf einer Grünlandfläche

Gemarkung Neuheim, hinter der Dorfstraße
8. Verkauf von Grund und Boden

Jüterbog, Brückenstraße 13/14

9. Ankauf einer Verkehrsbegleitfläche/Grünanlage
Gemarkung Jüterbog, Fuchsberge

10. Wiesenoberschule, Friedrich-Ebert-Straße 85 in Jüterbog
Vergabe von Bauleistungen: Los 2 – Tischlerarbeiten Westseite

11. Energetische Hüllensanierung Turnhalle GT 120, Neuheimer Weg in
Jüterbog
Vergabe von Bauleistungen: Los 5 – Elektrotechnik

12. Energetische Hüllensanierung Turnhalle GT 210, Neuheimer Weg in
Jüterbog
Vergabe von Bauleistungen: Los 4 – Haustechnische Anlagen

13. Energetische Hüllensanierung Turnhalle GT 120, Neuheimer Weg in
Jüterbog
Vergabe von Bauleistungen: Los 3 – Bauhauptleistungen

14. Energetische Hüllensanierung Turnhalle GT 120, Neuheimer Weg in
Jüterbog
Vergabe von Bauleistungen: Los 2 – Verglasungsarbeiten

15. Energetische Hüllensanierung Turnhalle GT 120, Neuheimer Weg in
Jüterbog
Vergabe von Bauleistungen: Los 1 – Dachabdichtungs- und
Klempnerarbeiten

16. Anfragen und Mitteilungen

B. Rüdiger
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Grüna

Sitzungstermin: 13.07.2010
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinderaum Grüna

Grüna
Hauptstraße 33
14913 Jüterbog

Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Stand der Bauarbeiten im Ort
3. Anfragen und Mitteilungen

B. Rüdiger
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Markendorf

Sitzungstermin: 05.07.2010
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinderaum Markendorf

Markendorf
Alte Dorfstraße 2
14913 Jüterbog

Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Information über aktuelle Probleme im Ortsteil
3. Anfragen und Mitteilungen

B. Rüdiger
Bürgermeister der Stadt Jüterbog
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Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Neuhof

Sitzungstermin: 30.07.2010
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinderaum Neuhof

Neuhof
Dorfstraße 8b
14913 Jüterbog

Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Information über aktuelle Probleme im Ortsteil
3. Sonstiges

B. Rüdiger
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Werder

Sitzungstermin: 06.07.2010
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinderaum Werder

Werder
Dorfstraße 11
14913 Jüterbog

Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Vorbereitung des Dorffestes
3. Diskussion über aktuelle Probleme

B. Rüdiger
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung der Stadt Jüterbog des Beschlusses der
Stadtverordnetenversammlung Jüterbog über die öffentliche Auslegung des

Bebauungsplanes Nr. 029 „Am Bahnhof – Autowerkstatt“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 26.05.2010
(Beschluss-Nr. 0042/2010) den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 029
„Am Bahnhof – Autowerkstatt“ der Stadt Jüterbog in der Fassung vom
03.05.2010 gebilligt und die öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
beschlossen.
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Jüterbog, Flur 35 und hat eine
Größe von ca. 0,5 ha und wird wie folgt abgegrenzt:
- im Nordosten:

durch die Grundstücksgrenze des Flurstückes 221/10 in der Flur 35
der Gemarkung Jüterbog,

- im Südosten:
durch die äußere Gebäudekante des rückwärtigen Gebäudes der
Autowerkstatt,

- im Südwesten:
durch eine 10 m parallel zur äußeren Gebäudekante des rückwärti-
gen Gebäudes verlaufende Linie und

- im Nordwesten:
Durch eine 10 m parallel zur äußeren Gebäudekante des rückwär-
tigen Gebäudes verlaufenden Linie.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 029 „Am Bahn-
hof – Autowerkstatt“ der Stadt Jüterbog ist im Plan auf der Grundlage
des Flurkarten-Auszuges im Maßstab 1:2.000, der als Anlage beigefügt
ist, dargestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. Nr. 029 „Am Bahnhof – Auto-
werkstatt“ der Stadt Jüterbog und die Begründung mit dem Umwelt-
bericht liegen in der Zeit vom

05. Juli bis 05. August 2010
im Bauamt der Stadtverwaltung Jüterbog (Mönchenkirchplatz 1), im
Erdgeschoss im Raum 102, während der Dienststunden montags bis
mittwochs von 9.00 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 9.00 bis 18.00 Uhr
und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr zur allgemeinen Information der
Öffentlichkeit aus. Zusätzlich liegen bereits vorhandene, wesentliche
umweltbezogene Stellungnahmen aus sowie Informationen zu folgen-
den umweltrelevanten Aspekten aus:
– vom Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming vom

20.11.2008,
– vom Landesbetrieb Straßenwesen Niederlassung Süd Nebensitz

Wünsdorf vom 26.11.2008,
– vom Landesumweltamt Brandenburg Regionalabteilung Süd vom

17.12.2008,
– von der Kreisverwaltung Teltow-Fläming vom 19. 11.2008,
– vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe vom

26.11.2008,
– sowie die Biotoptypenkartierung (Plan), Stand 30.04.2010.
Die Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 05. August 2010
(schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) bei der Stadt Jüterbog ab-
gegeben werden.
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Kontakt:
Ansprechpartner: Frau Decker
Telefon: 03372 / 46 33 61
Fax: 03372 / 46 34 30
eMail: Bauamt@jueterbog.de.
Sitz: Stadt Jüterbog, Bauamt, Mönchenkirchplatz 1,

14913 Jüterbog, Zimmer 104
Sprechzeiten: Di: 9.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr, Do: 9.00-12.00

und 12.30-18.00 Uhr
Postanschrift: (Adresse für Stellungnahmen) Stadt Jüterbog, Post-

fach 1352, 14902 Jüterbog
Gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben
können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.
Ergänzend zur Beteiligung der Öffentlichkeit im konventionellen Ver-
fahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird bei der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung das elektronische Verfahren gem. § 4a Abs. 4 BauGB

angewendet. Auf der Internet-Seite der Stadt Jüterbog http://
www.jueterbog.eu unter Wirtschaftsförderung, Stadt-
entwicklung stehen der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 029 „Am
Bahnhof – Autowerkstatt“  der Stadt Jüterbog und die Begründung mit
dem Umweltbericht, die oben genannten bereits vorhandenen, wesent-
lichen umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen zu um-
weltrelevanten Aspekten als Dateien im PDF-Format zum kostenlosen
Herunterladen zur Verfügung. In der Zeit vom 05. Juli bis 05. August
2010 erhalten die Beteiligten über diese Internet-Seite auch Gelegen-
heit zur Äußerung bzw. Stellungnahme.

Jüterbog, den 14. Juni 2010

Bernd Rüdiger
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Anlage 1: Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 029
„Am Bahnhof – Autowerkstatt“ der Stadt Jüterbog (Originalmaßstab M 1:2.000)
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Bekanntmachung der Stadt Jüterbog des Beschlusses der
Stadtverordnetenversammlung Jüterbog über die Aufstellung

des Bebauungsplanes Nr. 031
„Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“ der Stadt Jüterbog

gemäß § 2 Abs. 1 und § 8 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Jüterbog hat in ihrer Sit-
zung am 24.02.2010 beschlossen, für das Gebiet „Freiflächen-Solar-
park Jüterbog II“ den Bebauungsplan Nr. 031 auf Grundlage des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl I S.2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) aufzustellen (Beschluss-Nr. 0014/
2010).
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark
Jüterbog II“ befindet sich in der Gemarkung Jüterbog, Flur 41 und schließt
sich südlich der Bülowstraße westlich an das Siedlungsgebiet von Jüterbog
II an. Bei der Fläche handelt es sich um eine ehemalige militärische
Liegenschaft, die teilweise bebaut ist.
Das Plangebiet ist in der Anlage 1, die Teil des Aufstellungsbeschlusses
ist, auf der Grundlage des Flurkartenauszuges im Maßstab 1:2.500 dar-
gestellt und hat eine Größe von ca. 25 ha. Es wird im Wesentlichen wie
folgt abgegrenzt (maßgeblich ist die Darstellung der Anlage 1):
– im Norden:

ab der Einmündung der Bülowstraße von der Treuenbrietzener Straße
(B 102) im Westen durch die südliche Grenze der Bülowstraße in
östliche Richtung verlaufend ausschließlich des straßenbegleitenden
Lagergebäudes und des Flurstückes 326 bis zum Kurvenverlauf der
Bülowstraße in Höhe des Wasserturmes;

– im Osten:
von hier in südliche Richtung verlaufend entlang der westlichen
Grenze des Grundstückes 200 bis zur südlichen Grenze der
Tauentzienstraße, weiterführend entlang der südlichen Straßen-
grenze in östliche Richtung bis zur westlichen Grenze des Sport-
platzes in der Friedensstraße, in südliche Richtung weiterführend
bis zur südlichen Grenze des Grundstückes 219;

– im Süden:
von hier durch die südlichen Grenzen der Grundstücke 219, 220
und 320 in westliche Richtung bis ca. 200 m östlich der
Treuenbrietzener Straße (B 102);

– im Westen:
innerhalb des Grundstückes 320 in nördliche Richtung weiterfüh-
rend etwa 200 m östlich der Treuenbrietzener Straße bis zur südli-
chen Grenze des Grundstückes 318, von hier aus in westliche Rich-

tung bis zur Einmündung der Bülowstraße in die Treuenbrietzener
Straße (B 102).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 30 Abs. 1 BauGB wird
im Wesentlichen angestrebt, abweichend von den Darstellungen des
Flächennutzungsplanes das Gebiet als Sondergebiet, dass zur Nutzung
von Sonnenenergie dient, nach § 11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen. Mit
der Aufstellung des Bebauungsplanes soll auch der Flächennutzungs-
plan für das Plangebiet geändert werden (Parallelverfahren) gem. § 8
Abs. 3 BauGB (Beschluss-Nr. 0015/2010).
Mit der Bauleitplanung werden folgende allgemeinen Planungsziele
verfolgt:
– Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und

Minimierung der Inanspruchnahme von Freiraumressourcen
– vorrangige Wiedernutzbarmachung von Brachflächen vor der Nut-

zung unbelasteter Freiräume und unbebauter Bereiche
– Konversion städtebaulich geeigneter, ehemals militärisch genutz-

ter Flächen zur Bereitstellung von Flächen für die Nutzung von
Sonnenenergie

– Schaffung der Voraussetzungen für die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit des vom Vorhabenträger geplanten Vorhabens, der Er-
richtung einer Freiflächen-Solaranlage mit einer Nennleistung von
ca. 9 MW

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB.

Jüterbog, den 11. Juni 2010

Bernd Rüdiger
Bürgermeister der Stadt Jüterbog
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Anlage 1: Darstellung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark
Jüterbog II“ der Stadt Jüterbog auf der Grundlage des Flurkartenauszuges im Maßstab 1:2.500

Bekanntmachung der Stadt Jüterbog des Beschlusses der
Stadtverordnetenversammlung Jüterbog über die Änderung des

rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Jüterbog im Bereich des
Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“

der Stadt Jüterbog gemäß § 2 Abs. 1 und § 5 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Jüterbog hat in ihrer Sit-
zung am 24.02.2010 beschlossen, den am 27.08.2003 / 22.10.2003 von
der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen und am 04.03.2004
in Kraft getretene Flächennutzungsplan der Stadt Jüterbog im Bereich
des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark
Jüterbog II“ auf Grundlage des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S.2414) zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) zu
ändern (Beschluss-Nr. 0046/2010).
Das Änderungsgebiet befindet sich in der Gemarkung Jüterbog, Flur 41
und schließt sich südlich der Bülowstraße westlich an das Siedlungs-
gebiet von Jüterbog II an. Bei der Fläche handelt es sich um eine ehema-
lige militärische Liegenschaft, die teilweise bebaut ist.
Das Änderungsgebiet (Plangebiet) ist in der Anlage 1, die als Anlage
beigefügt ist, auf der Grundlage des rechtswirksamen Flächennutzungs-
planes im Maßstab 1:10.000 dargestellt und hat eine Größe von ca. 25
ha. Es wird im Wesentlichen wie folgt abgegrenzt (maßgeblich ist die
Darstellung der Anlage 1):

– im Norden:
ab der Einmündung der Bülowstraße von der Treuenbrietzener Straße
(B 102) im Westen durch die südliche Grenze der Bülowstraße in
östliche Richtung verlaufend ausschließlich des straßenbegleitenden
Lagergebäudes und des Flurstückes 326 bis zum Kurvenverlauf der
Bülowstraße in Höhe des Wasserturmes;

– im Osten:
von hier in südliche Richtung verlaufend entlang der westlichen
Grenze des Grundstückes 200 bis zur südlichen Grenze der
Tauentzienstraße, weiterführend entlang der südlichen Straßen-
grenze in östliche Richtung bis zur westlichen Grenze des Sport-
platzes in der Friedensstraße, in südliche Richtung weiterführend
bis zur südlichen Grenze des Grundstückes 219;

– im Süden:
von hier durch die südlichen Grenzen der Grundstücke 219, 220
und 320 in westliche Richtung bis ca. 200 m östlich der
Treuenbrietzener Straße (B 102);

– im Westen:
innerhalb des Grundstückes 320 in nördliche Richtung weiterfüh-
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rend etwa 200 m östlich der Treuenbrietzener Straße bis zur südli-
chen Grenze des Grundstückes 318, von hier aus in westliche Rich-
tung bis zur Einmündung der Bülowstraße in die Treuenbrietzener
Straße (B 102).

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark
Jüterbog II“ berührt die Grundzüge des rechtskräftigen Flächennut-
zungsplanes der Stadt Jüterbog. Mit der Änderung des Flächennut-
zungsplanes gem. § 5 BauGB wird im Wesentlichen angestrebt, die im
Plangebiet dargestellten Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonsti-
gen Freiflächen als Sonderbaufläche auszuweisen. Mit der Änderung
des Flächennutzungsplans soll auch der Bebauungsplan Nr. 031 „Frei-
flächen-Solarpark Jüterbog II“  im Plangebiet aufgestellt werden (Parallel-
verfahren) gem. § 8 Abs. 3 BauGB (Beschluss-Nr. 0015/2010).
Mit der Bauleitplanung werden folgende allgemeinen Planungsziele
verfolgt:
– Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und

Minimierung der Inanspruchnahme von Freiraumressourcen
– vorrangige Wiedernutzbarmachung von Brachflächen vor der Nut-

zung unbelasteter Freiräume und unbebauter Bereiche

– Konversion städtebaulich geeigneter, ehemals militärisch genutz-
ter Flächen zur Bereitstellung von Flächen für die Nutzung von
Sonnenenergie

– Schaffung der Voraussetzungen für die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit des vom Vorhabenträger geplanten Vorhabens, der Er-
richtung einer Freiflächen-Solaranlage mit einer Nennleistung von
ca. 16 MW

Jüterbog, den 11. Juni 2010

Bernd Rüdiger
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Anlage 1: Darstellung des Änderungsgebietes im Bereich des Plangebietes des
Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“ der Stadt Jüterbog

auf der Grundlage des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes im Maßstab 1:10.000
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Bekanntmachung der Stadt Jüterbog über die Durchführung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung für die Änderung des rechtswirksamen

Flächennutzungsplanes der Stadt Jüterbog im Bereich des Plangebietes
des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“

der Stadt Jüterbog gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der am 27.08.2003 / 22.10.2003 von der Stadtverordnetenversammlung
beschlossene und am 04.03.2004 in Kraft getretene Flächennutzungs-
plan der Stadt Jüterbog wird im Bereich des Plangebietes des
Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“ auf Grund-
lage des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl I S.2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), geändert.
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für die Änderung des rechts-
wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Jüterbog im Bereich des
Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark
Jüterbog II“ nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB wird in der öffentlichen Ver-
sammlung (Einwohnerversammlung im Sinne des § 3 der Satzung über
die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Stadt
Jüterbog (Einwohnerbeteiligungssatzung – EbetS) vom 25.03.2009)  am

13. Juli 2010 um 18.00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses,

Markt 21, 14913 Jüterbog
durchgeführt.

Hierbei wird der Vorentwurf zur Änderung des rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Jüterbog im Bereich des Plangebietes
des Bebauungsplanes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“, be-
stehend aus der Planzeichnung und dem zugehörigen Erläuterungs-
bericht, der Öffentlichkeit vorgestellt und sie erhält die Möglichkeit,
sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesent-
lich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung und Entwick-
lung des Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen zu informieren. Ihr wird gleichfalls Gelegenheit zur fachli-
chen Erörterung der Bauleitplanung und zur Äußerung gegeben.
Die Stellungnahmen können während der Einwohnerversammlung münd-
lich, ansonsten innerhalb von zwei Wochen schriftlich bei der Stadtver-
waltung Jüterbog (Bauamt, Mönchenkirchplatz 1 in 14913 Jüterbog)
eingebracht werden.
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 20,5 ha. Der räumliche Geltungs-
bereich des Änderungsgebietes des rechtswirksamen Flächennutzungs-
planes der Stadt Jüterbog im Bereich des Plangebietes des Bebauungs-
planes Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“  ist in der Anlage 1,
die als Anlage beigefügt ist, im Plan auf der Grundlage des rechts-
wirksamen Flächennutzungsplanes im Maßstab 1:10.000 dargestellt
und wird im Wesentlichen wie folgt abgegrenzt (maßgeblich ist die
Darstellung der Anlage 1):

– im Norden:
Etwa 25 m südlich der Bülowstraße bzw. entlang der südlichen
Grenze der Bülowstraße in östliche Richtung verlaufend ausschließ-
lich des straßenbegleitenden Lagergebäudes an der Bülowstraße
bis max. zur westlichen Grenze der Parkstraße (im Bereich Straße
Alte Garnison);

– im Osten:
Von der Bülowstraße in südliche Richtung westlich der Parkstraße
verlaufend, entlang der westlichen Grenze des Grundstückes 200
bis zur südlichen Grenze der Tauentzienstraße, weiterführend
entlang der südlichen Straßengrenze in östliche Richtung bis zur
westlichen Grenze des Sportplatzes in der Friedensstraße, in südli-
che Richtung weiterführend bis zur südlichen Grenze des Grund-
stückes 219;

– im Süden:
von hier in westliche Richtung durch die südlichen Grenzen der
Grundstücke 219 und 220;

– im Westen:
in nördliche Richtung weiterführend entlang der westlichen
Grundstücksgrenzen der Grundstücke 220 und 193 (ca. 200 - 400 m
westlich der Treuenbrietzener Straße(B 102)) bis etwa 25 m südlich
der Bülowstraße.

Hinweis:
Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde
mit Schreiben vom 31. Mai 2010 zur Umweltprüfung gem. § 1a BauGB
und Festlegung des Untersuchungsrahmens gem. § 2 Abs. 4 BauGB
eingeleitet. Der vorliegende Vorentwurf berücksichtigt noch nicht die
Ergebnisse der durchgeführten Abstimmungen im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. Diese
Ergebnisse werden in der frühzeitigen Erörterung jedoch mit einbezo-
gen.

Jüterbog, den 14. Juni 2010

Bernd Rüdiger
Bürgermeister der Stadt Jüterbog
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Anlage 1: Darstellung des Änderungsgebietes im Bereich des Plangebietes des Bebauungsplanes
Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“ der Stadt Jüterbog auf der Grundlage

des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes im Maßstab 1:10.000

Bekanntmachung der Stadt Jüterbog über die Durchführung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan Nr. 031

„Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“ der Stadt Jüterbog gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Für das Plangebiet Nr. 031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“ wird ein
Bebauungsplan nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S.
2585), aufgestellt.
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan Nr.
031 „Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“  nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB wird
in der öffentlichen Versammlung (Einwohnerversammlung im Sinne des
§ 3 der Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohner-
beteiligung in der Stadt Jüterbog (Einwohnerbeteiligungssatzung –
EbetS) vom 25.03.2009)  am

13. Juli 2010 um 18.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses,

Markt 21, 14913 Jüterbog

durchgeführt.

Hierbei wird der Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 031 „Freiflächen-
Solarpark Jüterbog II“, bestehend aus der Planzeichnung und dem zu-
gehörigen Erläuterungsbericht, der Öffentlichkeit vorgestellt und sie
erhält die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der

Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neuge-
staltung und Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, und die
voraussichtlichen Auswirkungen zu informieren. Ihr wird gleichfalls Ge-
legenheit zur fachlichen Erörterung der Bebauungsplanung und zur
Äußerung gegeben.
Die Stellungnahmen können während der Einwohnerversammlung münd-
lich, ansonsten innerhalb von zwei Wochen schriftlich bei der Stadtver-
waltung Jüterbog (Bauamt, Mönchenkirchplatz 1 in 14913 Jüterbog)
eingebracht werden.
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 20,5 ha. Der räumliche Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes ist in der Anlage 1, die als Anlage beige-
fügt ist, im Plan auf der Grundlage des Flurkartenauszuges im Maßstab
1:2.500 dargestellt und wird im Wesentlichen wie folgt abgegrenzt (maß-
geblich ist die Darstellung der Anlage 1):
– im Norden:

Etwa 25 m südlich der Bülowstraße bzw. entlang der südlichen
Grenze der Bülowstraße in östliche Richtung verlaufend ausschließ-
lich des straßenbegleitenden Lagergebäudes an der Bülowstraße
bis max. zur westlichen Grenze der Parkstraße (im Bereich Straße
Alte Garnison);

– im Osten:
Von der Bülowstraße in südliche Richtung westlich der Parkstraße
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verlaufend, entlang der westlichen Grenze des Grundstückes 200
bis zur südlichen Grenze der Tauentzienstraße, weiterführend
entlang der südlichen Straßengrenze in östliche Richtung bis zur
westlichen Grenze des Sportplatzes in der Friedensstraße, in südli-
che Richtung weiterführend bis zur südlichen Grenze des Grund-
stückes 219;

– im Süden:
von hier in westliche Richtung durch die südlichen Grenzen der
Grundstücke 219 und 220;

– im Westen:
in nördliche Richtung weiterführend entlang der westlichen
Grundstücksgrenzen der Grundstücke 220 und 193 (ca. 200 - 400 m
westlich der Treuenbrietzener Straße(B 102)) bis etwa 25 m südlich
der Bülowstraße.

Hinweis:
Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde
mit Schreiben vom 31. Mai 2010 zur Umweltprüfung gem. § 1a BauGB

Anlage 1: Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 031
„Freiflächen-Solarpark Jüterbog II“ der Stadt Jüterbog (Originalmaßstab M 1:2.500)

und Festlegung des Untersuchungsrahmens gem. § 2 Abs. 4 BauGB
eingeleitet. Der vorliegende Vorentwurf berücksichtigt noch nicht die
Ergebnisse der durchgeführten Abstimmungen im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. Diese
Ergebnisse werden in der frühzeitigen Erörterung jedoch mit einbezo-
gen.

 Jüterbog, den 14. Juni 2010

- Siegel -
Bernd Rüdiger
Bürgermeister der Stadt Jüterbog



23.6.201012 Amtsblatt für die Stadt Jüterbog Ausgabe 8/2010  19. Jahrgang

Amtliche Bekanntmachungen der Stadtverwaltung Jüterbog

Allgemeinverfügung
der Stadt Jüterbog zur Straßenumbenennung

1. Gemäß § 28 Abs. 2 Ziffer 13 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg in Verbindung mit den §§ 4 und 6 des Brandenbur-
gischen Straßengesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Jüterbog in ihrer Sitzung am 26.08.2009 die folgenden
Straßenumbenennungen beschlossen:

Jüterbog Ortsteil Bezeichnung alt Bezeichnung neu

Neuheim Dorfstraße Neuheim
Neuhof Dorfstraße Neuhof
Werder Dorfstraße Werder

Diese Allgemeinverfügung tritt am 15. Juli 2010 in Kraft.

2. Sofortige Vollziehung
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. III 340-1) wird
hiermit die sofortige Vollziehung angeordnet.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung
ist erforderlich, um dem vordringlichen Interesse der Allgemeinheit an
einer klar erkennbaren Gliederung des Gemeindegebietes und der Be-
deutung für das Meldewesen, der Feuerwehr, Polizei, Post und Ret-
tungsdiensten zu folgen und gebotenes sofortiges Handeln zu gewähr-
leisten. Aus diesen Gründen ist es nicht vertretbar, die Unanfechtbarkeit
dieser Allgemeinverfügung und ggf. den längeren Zeitablauf von
Rechtsmittelverfahren abzuwarten.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrift-

lich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Jüterbog, Markt 21,
14913 Jüterbog, einzulegen.
Sollte die Frist durch das Verschulden eines vom Widerspruchsführer
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dieses Verschulden dem
Widerspruchsführer zugerechnet werden.

4. Hinweis
Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat der Widerspruch
keine aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wirkung kann beim
Verwaltungsgericht Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 32, 14469 Potsdam
gemäß § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beantragt
werden.

5. Die Allgemeinverfügungen der Stadt Jüterbog vom 09.09.2009 zu
den Straßenumbenennungen in den Ortsteilen Neuheim, Neuhof
und Werder, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 16/2009 vom 25.09.2009,
werden hiermit aufgehoben.

Jüterbog, den 31.05.2010

Bernd Rüdiger
Bürgermeister

Hinweise zur Neuordnung der Hausnummern
in den Ortsteilen der Stadt Jüterbog

Die Neuordnung der Hausnummern wurde für die Ortsteile Neuheim
mit Beschluss Nr.: 0089/2009, Neuhof mit Beschluss Nr.: 0091/2009 und
Werder mit Beschluss Nr.: 0092/2009 am 26.08.2009 durch die
Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
Die Hausnummern werden für die Ortsteile neu geordnet, indem die
Grundstücke fortlaufend durchnummeriert werden (Bsp.: Werder 1,
Werder 2 u.s.w.)
Für Baulücken werden Vorhaltenummern eingearbeitet.
Die Neuvergabe (Umnummerierung) der Hausnummern erfolgt gem. §
10 der ordnungsbehördlichen Verordnung von Jüterbog, veröffentlicht
im Amtsblatt 21/2006 vom 07.12.2006.
Genaue Angaben erhält jeder Eigentümer mit dem Bescheid zur Ände-
rung der Anschrift.

Die Pläne zur Lage der Verkehrsflächen (Straßenumbenennung) und
neuen Hausnummern für die Ortsteile Neuheim, Neuhof und Werder

können im Bauamt der Stadt Jüterbog, Mönchenkirchplatz 1, zu folgen-
den Zeiten eingesehen werden:

– Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
– Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
– nach Vereinbarung Tel.: 03372/463301

B. Rüdiger Jüterbog, den 31.05.2010
Bürgermeister
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Jüterbog,d.16.06.2010

Öffentliche Ausschreibung
zur Anschaffung von Pkw‘s

Die Stadtverwaltung Jüterbog schreibt die Anschaffung von 4 PKW (der-
zeitiger Bestand 1 Astra; 1 Fiesta; 2 Polo;) auf der Basis Leasing aus.
Die Vertragslaufzeit der derzeit genutzten PKW läuft im September
bzw. Oktober 2010 aus.

Es werden Angebote erbeten für

1 PKW / 1 PKW- Kombi etwa  1.600 - 1.800 ccm , 100 - 115 PS
Laufleistung:  20.000 Km / Jahr

Dieses Fahrzeug soll unter anderem für weitere Fahrstrecken einge-
setzt werden und den dafür erforderlichen Komfort bieten.

3 PKW / 3 PKW - Kombi etwa 1.000  - 1.400 ccm, 50 - 75 PS
Laufleistung: 12 - 15.000 Km / Jahr

Diese Fahrzeuge werden überwiegend im näheren Bereich eingesetzt,
sollten aber auch entsprechenden Komfort für weitere Fahrten bieten.

Nachfolgende Kriterien sollen bei allen PKW’s vorhanden sein:
ABS; ESP; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Fernbedienung;

geschwindigkeitsabhängige Servolenkung;  Airbag (Fahrer u. Beifah-
rer); Seitenairbag; Klimaanlage; Winterkompletträder; beheizbare Front-
scheibe; Nichtraucherausführung; Radio; höhenverstellbare Lenksäule;
höhenverstellbare und beheizbare Vordersitze; Parkpilot; Nebelschein-
werfer; beheizbare u. elektr. Spiegelverstellung; Wärmeschutz-
verglasung; 4-türig; Abgasnorm Euro 5; keine Leasingsonderzahlung;
Farbe nach Absprache;
Laufzeit 3 Jahre;
Nutzungsbeginn September bzw. Oktober 2010.

In den Angeboten sollten die Leasingerstzahlung sowie mögliche Ra-
batte, wie Rabatt öffentlicher Dienst enthalten sein.

Alternativ wird ein Angebot erbeten, wenn die Vergabe mehrerer PKW
an einen Anbieter erfolgen sollte.

Angebote senden Sie bitte bis   zum 23.07.2010, 12.00 Uhr   an die

Stadtverwaltung Jüterbog,
Fachbereich II / Verwaltung
PF 1352,
14902 Jüterbog.

                   Jüterbog,d.13.06.2010

Öffentliche Ausschreibung
zur Besetzung der Schiedsstelle

Das Wahlamt der Stadt  Jüterbog schreibt auf der Grundlage des Schieds-
stellengesetzes  die Besetzung der Schiedsstellen in der Stadt Jüterbog,
einschließlich der Ortsteile, aus.

Gesucht werden Schiedspersonen und stellvertretende Schiedspersonen,
nach Möglichkeit auch Frauen, die diese ehrenamtliche Tätigkeit ausü-
ben möchten.
Der / die Bewerberinnen sollen im Wohngebiet wohnen, dort bekannt
sein, sachlich, besonnen und ordnungsgemäß die Amtsgeschäfte als
Schiedsperson wahrnehmen.
Die Schiedspersonen müssen das 25. Lebensjahr vollendet haben, den
erforderlichen Bildungsgrad besitzen, sowie über die für diese Amtsge-
schäfte notwendige Zeit verfügen.

Die Wahl erfolgt in öffentlicher Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung Jüterbog.
Nach der Berufung in das Amt und der Verpflichtung durch den Direktor
des Kreisgerichtes
sind die gewählten Personen rechtmäßige Schiedspersonen/stellvertr.
Schiedspersonen.

Interessierte Bürger/innen senden Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum
23. Juli 2010, an das Wahlamt der Stadtverwaltung Jüterbog.

Stadt Jüterbog
PF  1352
14902 Jüterbog

Ende der amtlichen Bekanntmachungen


